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RS OGH 1971/1/27 7Ob2/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1971

Norm

ABGB §863 FI

ABGB §1091 A 1

Rechtssatz

Aus der Tatsache, daß der Hälfteeigentümer A den als Miete bezeichneten Bestandzins vom Bestandnehmer

unbeanstandet annimmt, kann - wenn der Hälfteeigentümer B diese Annahme verweigert - eine schlüssige

Zustimmung der Miteigentümer zur Umwandlung des Pachtvertrages in einen Mietvertrag nicht abgeleitet werden.
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